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Miıt dem System des Strafvollzugs in ussian untrennbar verbunden
sind schmerrzliche historische Erinnerungen. uch die aktuelle esetzge-
bung und ihre Umsetzung entspricht, wWIıe der olgende Beitrag zeigt,

mancher Verbesserungen noch NıIC den Maßstäben, die Vo

Europäischen Gerichtsho für Menschenrechte gesetzt worden sind

Einlertung
as historische Russlandbild 1St VO einem besonders einschneidenden
Strafvollzug gepragt [ )as stalinistische „GULas! 1St Synonym für den
Terror durch Diktaturen weltweit. Bereılts VOL der bolschewistischen
Machtergreitung W ar der russische Strafvollzug auch durch seine Verar-
beitung in der russischen | ıteratur 1ın besonderem Ma{f(ße Diskussionsthe-

und jefß „Sibirien“ sprichwörtlich für Verbannung und Stratfe WECI“-

den Schon 1mM Vorwort Z deutschen Ausgabe des russischen (3eset7
buches „uloZenie“ vermerkt der deutsche Übersetzer 1mM Jahr ber
die Besonderheiten der russischen Gesetzgebung, 4SS ihm einıge Straten
darin doch „CLWI art eingerichtet“ erscheinen.

och se1t der stalinistischen Zeit 1St der russische Strafvollzug gewal-
tıgen Umwiälzungen unterzZOogen. Gesetzgeberisch einschneidend W ar

das In-Kraft-Treten der russischen Verfassung 1993 S1e erklärt den
Menschen Z höchsten Wert, schützt erstmals seiıne Würde und se1in

GULag steht tür „Glavnoe Upravlenie Lagere]” (Hauptlagerverwaltung); „Upravlenie“
1St 1 Russischen eın Neutrum. Vgl dazu in diesem Heftt
Burcard Gottheltt Struve: Vorrede UE 1723 1n Danzıg herausgegebenen Übersetzung
des „Allgemeinen Russischen Land-Rechts“ VO 7ar Alekse) Michailovie aUus dem Jahr
1649 Danzig LE
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Leben und ordert für Eingriffe 1n dessen Grundrechte eiıne Rechtterti-
SUuns durch Allgemeinwohlbelange der Geftahr für die Rechte ritter.
Im Anschluss daran wurden ein Stratgesetzbuch, eine CLE Straf-
prozessordnung und e1in Stratvollstreckungsgesetzbuch geschaf-
fen .} Irotz dieser massıven Retformen 1St CS jedoch in den etzten ZWan-

Zz1g Jahren nıcht gelungen, 1m russischen Strafvollzug europäische Min-
deststandards MZUSEeLZEN Dies belegen zahlreiche erfolgreiche Be-
schwerden russischer Inhaftierter VOTLI dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte.

Die Deftizite eruhen aut logistischen W1e auch juristischen Proble-
IHE  - Zu den logistischen Problemen tıragen A4AUS der Sowjetzeit übernom-
IHNECI1LC Strukturen und das Personal bei SO entsprechen die Strafvollzugs-
einrichtungen teilweise aulich nıcht den Anforderungen, auch 1St das
Personal unzureichend geschult. Aufßerdem werden die Forderungen
des Europarats ZUAT Reform des Strafvollzugs politisch nicht hinreichend
umgeSeELZL. Das Hauptproblem tür die nıcht abgeschlossene Retform des
russischen Strafvollzugs 1St aber juristischer Natur und liegt 1n der teh-
lenden Unabhängigkeit der Justiz.* Dieses institutionelle Problem
einerseılts dafür, 24SS sich viele Menschen rechtsstaatswidrig in Haftrt be-
finden. Zum anderen erwelst sich die Justiz 1n vielen Fällen nicht als
wirksames Instrument, mıt dem Inhaftierte auftf den Grundlagen des gel-
tenden Rechts moderne Haftbedingungen einklagen und sich
Vollzugswillkür 7ADBE Wehr serizen könnten.

Dabei sind Forderungen ach einer Reform des Strafvollzugs se1lt
Jahren Bestandteil der politischen Debatte 1ın Russland. Zuletzt haben

die Sangerinnen der Punkband „Pussy
)as Hauptoproblem des russischen Riot“, Marıa Alechina und Nadeschda
Stratvollzugs ISt dıe enNnlienNde Tolokonikova, mI1t Interviews un
Unabhängıigkeit der JusHz Hungerstreiks ber die renzen

Russlands hinweg Autmerksamkeit
auft die Haftbedingungen gelenkt. Insbesondere Tolokonikova hatte
Zwangsarbeit, hygienische Bedingungen und tehlende Beschwerde-
möglichkeiten Deruügt.? och nıcht NUr vonseıten der Oppositionellen

Strafgesetzbuch der Russischen Föderation VO9Nr. 63-FZ; Strafprozessge-
setzbuch der Russischen Föderation VOnNr. Strafvollstreckungs-
gesetzbuch der Russischen Föderation VO9Nr. 12
Zur Unabhängigkeit der russischen Justiz umfangreich Olga Schwartz, Elga Sykiainen:
Judicial Independence iın the ussian Federation. In: Anja Seibert-Fohr (Hrsg.) Judicial
Independence 1n Transition. Heidelberg 2012, 971 ff
Nadeschda Tolokonikova: Warum iıch 1n den Hungerstreik bin; deutsche
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wird eine Verbesserung der Bedingungen des Strafvollzugs efordert.
aika Re-Bere1lts Zu wiederholten Male hat auch Generalstaatsanwalt

formen angemahnt. Miıtte Februar 2014 raumte VOI der Duma e1n, 4SS
unzählige Menschen rechtsstaatswidrig 1n den Gefängnissen sıtzen. Er
kam dabei aut eiıne Zahl VO rechtsstaatswidrig Verurteilten 1ın
den etzten el Jahren.® Vor diesem Hintergrund sollen die Probleme
des Strafvollzugs iın Russland Iim Folgenden SCHAUCI erortert werden.

Strafarten
Be1l einem Blick 1n das russische Strafgesetzbuch (StGB) verwundert
rechtsvergleichend zunächst die Vielzahl VO unterschiedlichen Stratar-
teH; Unterbringungsanstalten un Haftregimen. Die Straftatbestände
des Strafgesetzbuches lassen dem Richter bei der Straftzumessung einen
ungewöÖhnlich weiten Spielraum zwischen sehr unterschiedlichen Stratf-

Art StG B unterscheidet dem Wortlaut ach zwischen: Geldstra-
fen ENtzZUS des Rechts ZUrFr Ausübung bestimmter Amter der T7A

Ausübung einer bestimmten Tätigkeit Entzug eıner Dienstklasse, elınes
militärischen Grads der elnes Ehrentitels, elınes Dienstrangs und alt-

licher Auszeichnungen Pflichtarbeit/ Besserungsarbeit Militär-
dienstbeschränkung Freiheitsbeschränkung Zwangsarbeit AÄArrest
Hafrt in einer militärischen Disziplinareinheit Freiheitsentzug für eiıne
bestimmte Dauer lebenslangem Freiheitsentzug und Todesstrate.
e verschiedenen Arten des Freiheitsentzugs SOWI1E die verschiede-

1IC  e Arbeitspflichten ertordern Konkretisierung. Die Ursache für das
Nebeneinander der sehr ähnlichen Straten der Pflichtarbeit und der Bes-
serungsarbeit liegen 1ın der tehlenden Abstimmung unterschiedlicher
Entwürte be] der Fertigstellung des Gesetzentwurtes. So esteht bei-
spielsweise die Pflichtarbeit, erst se1it 2005 1in Anwendung, 1n der „Le1s-
Lung unentgeltlicher gesellschaftsnützlicher Arbeit durch den Verurteil-
ten 1n derV der Hauptbeschäftigung der Ausbildung freien Zeit: VO

bis 240 Stunden. Dagegen wird die Besserungsarbeit für eiıne Dauer

Übersetzung abrutbar http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/warum-ich-in-
den-hungerstreik-getreten-bin (letzter Zugriff:)
Russlands Generalstaatsanwalt: Tausende verbringen Jahre unrechtmäßig 1m Gefängnis;
abrutbar http://de.ria.ru/society/20140212/267816528.html (letzter Zugriff:
04.04.2014).
„Pflichtarbeit“ entspricht „gemeinnutzıger Arbeit“ 1mM deutschen Jugendstrafrecht.
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VO bis Jahren Arbeitsplatz verhängt; wobei der Staat berechtigt
1St, B O Prozent VO Lohn ZUZUNSTIEN der Staatskasse 1abzuziehen. An-
stelle einer Freiheitsstrafe annn aufßerdem für die Begehung einer ger1n-
SCH der mittelschweren Ötraftat der für die Erstbegehung einer schwe-
PCH Straftat eine Zwangsarbeit bis Jahren verhängt werden. Die
Freiheitsbeschränkung esteht in dem VO Gericht auterlegten Verbot,
innerhalb einer bestimmten Zeit den Wohnort verlassen, bestimmte
Orte autzusuchen der das Gebiet einer bestimmten Gemeinde VeI=

lassen, einen Veranstaltungsort der eine bestimmte Veranstaltung
besuchen der siıch bestimmten Aktivitäten beteiligen SOWI1e hne
behördliche Zustimmung den Wohnort der den Arbeitsplatz
ändern.

Freiheitsstrafen
Große Bedeutung 1ın der DPraxıs hat der Freiheitsentzug ür eine bestimm-

Dauer. Er esteht 1n der Isolation des Verurteilten VO der (semeıin-
schaft durch die EKınweisung

1n eine Ansiedlungskolonie (kolonija poselenie) der 1n d€l‘ Unter-
bringung
1n einer Erziehungskolonie (vospitatel’naja kolonija),
einer Besserungsheileinrichtung (lecebnoe ispravitel’noe ucrezde-
n1e),
einer Besserungskolonie (ispravitel’naja kolonija) mı1t allgemeinem,

der esonderem Regime der
in einem Gefängnis (tjur'm).
Verhältnismäfßig lange Strafen ebenso WwW1€e auch rechtsstaatswidrige

Verurteilungen tühren einer 1m europäischen Vergleich relativ hohen
Zahl VO Inhaftierten. Nach Statistiken der nationalen russischen
Gefängnisverwaltung Januar 2014 in Russland insgesamt
677 .200 Menschen inhaftiert, davon 16,8 Prozent ın Untersuchungshaftt.
Das bedeutet, 4SS auft 100.000 Menschen 477 Gefangene kamen. Zum
Vergleich: In Deutschland kamen 2013 auf 100.000 Menschen T Inhaf-
tierte, 1ın Frankreich 100; 1n Schweden Innerhalb der 20 haben HUr

die USA mehr Inhaftierte als Russland (71 Gefangene auf 100.000 Men-
schen). Allerdings hat die Zahl der Inhafttierten 1ın Russland in den etzten
Jahren stark abgenommen: 19958 och 688 VO 100.000 Menschen
inhaftiert, insgesamt 1eSs 009.863 Menschen.
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Heute ibt CS in Russland 10173 Haftanstalten, 1in Deutschland sind
1865 ach Statistiken des töderalen Stratvollstreckungsdienstes befan-
den sich 1. Juli 2013 insgesamt Menschen in 1258 Ansiedlungs-
kolonien, 56/7.600 Menschen in den 738 Besserungskolonien SOWIE 1.070
Menschen 1n den Gefängnissen. 2.100 Jugendliche wurden ın 46 Erzie-
hungskolonien testgehalten. Die verschiedenen Einrichtungen _-
scheiden sich hinsichtlich der Schwere des Eingriffs 1n die Freiheit des
Straftäters. So 1St 6S ın den Ansiedlungskolonien erlaubt, sich tagsüber
weitgehend frei 1n Zivilkleidung bewegen. Auft dem Gelände xibt CS

Berutsbildungseinrichtungen, die Verurteilten können j1er uneinge-
schränkt ber GSeld verfügen, Besuche und Pakete empfangen. Die
terschiedlichen Regime in den Besserungskolonien unterscheiden sich
aufgrund der Möglichkeit, ber prıvates Vermögen verfügen, Besuche
der Pakete empftangen. Nach der Systematik des StG B bedeutet das
Gefängnis die einschneidendste Unterbringungsart. So werden
zusätzliche Einschränkungen hinsichtlich Vermögensverfügungen, Be-
suchen un:! dem Erhalt VO Paketen vemacht; außerdem wird zwischen
dem eintachen un! dem KRegime unterschieden.

Nach Art 73 Stratvollzugsgesetzbuch (StVollGB) sollen die Verur-
teilten grundsätzlich innerhalb der Region (russ.: Subj ekt) untergebracht
werden, 1n der S1e leben der verurteilt werden. Nur 1n Ausnahmeftällen
können S1E 1n ein anderes Subjekt verlegt werden. In der Praxis scheitert
1€eS gerade bei Jugendlichen und uttern mıiıt Kindern, für die 59 B
derte Einrichtungen Zibt (vgl Art Abs StVollGB), obwohl gerade
tfür s1e die so7z1ale Einbindung 1ın Familie und Freundeskreis Ort
besser ware.

Grundstrukturen des Strafvollzugs
Strafzweck UN Strafprinzipien
Stratzweck 1sSt ach ArFt StVollGB neben der Verhütung Straf-

die Besserung des Verurteilten. Art 43 Abs StGB fügt die „ Wiıe-
derherstellung der so7z1alen Gerechtigkeit“ hinzu. Ärt StVollGB
konkretisiert, 4SS dl€ Besserung des Verurteilten die Förderung einer
„respektvollen Einstellung F: Menschen, ZUT: Gesellschaft, ZArbeit,

Normen, Regeln und Iraditionen des menschlichen Zusammen-
lebens und die Einübung rechtstreuen Verhaltens“ umtasst. Prinzipien

Statistik abrutbar http://www.prisonstudies.org/country/russian-federation.
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der Strafvollstreckung sind achArt StVollGB Gesetzlichkeit, Huma-
N1SMUS, Demokratie, Gleichheit der Verurteilten VOTLT dem Gesetz, Ditfe-
renziıierung und Individualisierung des Vollzugs VO Strafen, aber auch
die „zweckmäßige Anwendung VO Zwangs- un: Besserungsmadfsnah-
men  c un:! die „Einübung VO rechtstreuem Verhalten“ SOWI1E „die Ver-
bindung VO Strafe un erzieherischer FEinflussnahme“ Problematisch
1sSt dabei, ass die Konkretisierung der Zweckmäßigkeit VO Zwangs-
un Besserungsmaisnahmen weitgehend dem Anstaltspersonal ber-

lassen wird Die Sanktion oll sich al-
Erziehungsarbeit gılt welırterhın al /n lerdings erzieherischen, der Besse-
wesentliches ıttel ZAHT: Besserung der rung dienlichen Zielen orlentlieren.
Inhaftierten Nach Art StVollGB entscheidet e1-

Kommission der Besserungse1n-
richtung ber den Wechsel des Inhaftierten innerhalb der unterschiedli-
chen Haftregime, hne A4ass d1e Voraussetzungen dafür hinreichend be-
stimmt waren.

Der Erziehungsgedanke
uch WCI111 der Erziehungsgedanke nıcht mehr klar ausgesprochen
wird W1e€e 1m sowjetischen Recht, 1St auch 1mM aktuellen StVollGB durch
die Erziehungsarbeit als Mittel der Besserung des Inhaftierten dominant.
Zu diesem Zweck wird der Inhafttierte ach Art 110 StVollGB 1mM Be-
reich der Moral und des Rechts CrZOZCNH, wobei ihm aufgrund selner
Inhaftierung ein nicht intaktes Rechtsbewusstsein unterstellt wird Die
rechtswissenschaftliche Literatur 1mM Einzelnen die Erziehung
„Ehrlichkeit, Anständigkeit, Verantwortlichkeit, Pflichtgefühl, Selbst-
wertgefühl SOWIE Zr Erhöhung des geistigen 1Veaus des Menschen“.?
ber auch Körperkulturun: letztlich die Arbeit werden als Erziehungs-
instrumente verstanden. uch 1er hat das Personal bei der Umsetzung
Spielraum.

Die Arbeitspflicht
Obwohl das Strafvollzugsrecht anders als 1n sozialistischen Zeiten heute
nicht mehr „Besserungsarbeitsrecht heifßßt, 1St für die Unterbringung in
den Besserungskolonien die Oft verrichtende Arbeit charakteris-

Vgl Susanne Rieckhot: Strafvollzug 1n Russland. Vom GULag ZU rechtsstaatlichen
Resozialisierungsvollzug? Bad Godesberg 2008, 162
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tisch. Fur alle einer Freiheitsstrafe Verurteilten esteht ach Art 103
StVollGB Arbeitspflicht. Grundsiätzlich 1M Widerspruch ZUrFr Arbeits-
pflicht steht das Verbot der Zwangsarbeit ach Art DE Abs Verfassung
und Art des russischen Arbeitsgesetzbuches. Arbeit aufgrund eines
rechtskräftigen Urteils wird jedoch nicht als Zwangsarbeit ach dem
(zsesetz verstanden. Das russische StVollGB regelt, aSs die persönlichen
Umstände und Fähigkeiten des Inhaftierten bei der Heranziehung ZÜF
Arbeit berücksichtigt werden mussen und die Arbeit nıcht ihren 7Zweck

die Besserung des Verurteilten behindern dürte Inhaftierte haben das
Recht autf einen Arbeitslohn, der den gesetzlichen Mindestlohn nıcht
unterschreiten darf: davon werden allerdings die Unterbringungskosten
abgezogen. Arbeitsrechtrechtliche Konflikte sollen ber das Beschwer-
erecht gelöst werden.

Das Beschwerdérecht
Wenn auch das (Gesetz mıiıt internationalen Normen übereinstimmt,
oibt CS Anhaltspunkte, 4SS die Lagerleitung 1n der Praxis VO den g-
setzlichen Voraussetzungen abweicht. Nadeschda Tolokonikova
schreibt, AaSS während ihrer Hafttzeit 1in der Kolonie Nr in Mord-
wı1ınıen nıcht das Gesetz, sondern die der Lagerleitung vorgegebene Pro-
duktionsquote der VO den inhaftierten Frauen nihenden Polizeiuni-
tormen die Arbeitsbedingungen bestimmte. Angesichts der hohen Quo-

VO 150 PIO Tag niähenden Unitormen selen Arbeitsstunden
Ta Sonntagsarbeit und der Einsatz VO Kranken vorgekommen.

Nach Art 17 Abs haben die Inhaftierten grundsätzlich das Recht,
sich mMIt „Anträgen, Beschwerden und Vorschlägen“ die Verwaltung
der Einrichtung, aber auch Gerichte und Staatsanwaltschaften
wenden. Problematisch 1St allerdings, 4SS das (Gesetz selbst nıiıcht das
Vertahren und das zuständige Gericht regelt. Die behaupteten
Rechtsverstöße konnten ach Tolokonikovas Bericht auch nicht durch
eine Beschwerde bei der Lagerleitung abgestellt werden, da dieser durch
das Disziplinarrecht, die Regelung ber die Produktionsquote SOWIE
weitgehende Entscheidungsbefugnisse innerhalb des Regimes zahlreiche
Hebel AT Verfügung stehen, den Inhatftierten für die Beschwerde tak-
tisch bestrafen. Wiährend der Europäische Gerichtshofür Menschen-
rechte (EGMR) zahlreiche Beschwerden ber den russischen Straftvoll-
ZUe bestätigt hat, hat das russische Verfassungsgericht bisher LLUT wen1g
ZVerbesserung 1MmM russischen Strafvollzug beigetragen. Allerdings hat
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CS N-OT: Kurzem eine Norm des Wahlrechtsgesetzes, ach der das passıve
Wahlrecht be] jeder Freiheitsstrafe lebenslang wird, als
verhältnismäfßig bezeichnet.

Diıe FEMRK als Maßstab Ttür das russische Strafvollzugsrecht
Nach Art 15 der russischen Verfassung gehen Normen des Völkerrechts
einftachem russischen Gesetzesrecht VO  - Seit die Russische Föderation

dem EKuroparat beigetreten 1Sst un die
Das russische Verfassungsgericht AÄat Europäische Menschenrechtskonven-
bısher NUur WeNIG Z Verbesserung IM tiıon (EMRK) ratifiziert hat, I11NUSS
Strafvollzug Deigetragen. mıt das russische Stratrecht ebenso

W1e€e das Strafvollzugsgesetzbuch der
Konvention entsprechen. Zum Mafistab für das russische Strafvollzugs-
recht wurden 1m Wesentlichen das Folterverbot, das Recht auf rel-
eıt und das Recht auft ein faires Verfahren.

Bıs heute grundlegend für den russischen Strafvollzug 1St die Ent:-
scheidung „Kalashnikov“ des EGMR AaUS dem Jahr A002 Der EG MB
hatte eine Verletzung VO Art MRK darin gesehen, aSs der Be-
schwerdeführer, der russische Häftling Valeriy Kalashnikov, ber
längere Zeit 1n einer Einrichtung 1n Magadan zwischen 1995 un!: 2000 1n
einer Zelle VO 276 m® für acht Inhaftierte untergebracht W  — Insbe-
sondere wurde gerugt, Aass 1m vorliegenden Fall ach Angabe des
Beschwerdeführers teilweise bis Personen in der Zelle lebten und
jedes etit VO bis Inhaftierten ZCNULZL wurde. Aufßerdem tehlte eine
ANSCIHMNECSSCHEC Belüftung, während den Inhaftierten LLUT bis W €e1 Stun-
den gyESTALLEL Wal, sich raußen autfzuhalten. Aufgrund mangelnder Hy-
z1ene hatte Kalashnikov Hautkrankheiten bekommen. In der Einrich-
Lung Erkrankungen Syphilis und Tuberkulose ekannt. A1l-
Rerdem die Toiletten nıcht abgetrennt un: konnten eingesehen
werden. Mit dieser Entscheidung wurde die Russische Föderation VCI-

pflichtet, den gerugten Vertragsverletzungen für die Zukunft abzuhel-
ten

Gleichwohl tolgten in den Folgejahren zahlreiche weıtere, ähnlich
gelagerte Beschwerden aus Russland. Dies bewog den EGMR 1m Januar
ZÜ12; füntf Jahre ach dem Kalashnikov-Urteil, die 250 diese Proble-
matik betreffenden anhängigen Verftahren einem CNANNTLEN Pilot-
vertahren bündeln, das gewählt wird, WenNnn das Gericht aufgrund der
Vielzahl der Beschwerden, der Dauerhaftigkeit un: ständigen Wieder-
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kehr VO Fällen CIn strukturelles Problem 1MmM Rechtssystem des Mitglied-
Taates ausmacht, das gelöst werden I1I1USS Nach Auffassung des EGMR

die Beschwerden keine Einzeltälle, sondern ZEUZLEN VO einem
weılt verbreitenden Phänomen 1mM russischen Strafvollzug. Neben den
ungelösten Problemen hinsichtlich des Zustands der Einrichtungen kon-
statierte der GMR aber auch die der Strafvollstreckung zugrundliegen-
den juristischen Defizite. So rugte das Gericht einerselts unzureichende
Beschwerdemöglichkeiten VOL nationalen Gerichten hinsichtlich
Rechtsverstößen 1m Strafvollzug. Andererseits kritisierte die rechts-
widrig häufige un lange Verhängung VO Untersuchungshaft. Fur
Russland hat der EGMR aufgrund der Vielzahl der „CXZESSIV langen“
Fälle VO Untersuchungshaft hne akzeptable Rechtfertigung eine
Störung des Justizsystems testgestellt.

Politische Gefangene
In der politischen Debatte wird VOTL allem VO Nichtregierungsorganisa-
tionen versucht, bestimmte Verurteilungen gegenüber Oppositionellen
als „politische Verfahren“ un: die Betroffenen als „politische Gefange-
ne  D benennen. Vorgeworten wird, 4SS ihre Verurteilung allein aut
politischen un nicht auftf juristischen Entscheidungen beruhe. Wenn die
Umstände ın zahlreichen Verfahren, W1e€ Michail Chodor-
kowskij der Julia Timoschenko 1n der Ukraine, entsprechende Vermu-
tungen nahelegen, 1St in der Regel schwierig, 1eSs nachzuweisen, und
daher 1L1Ur bedingt völkerrechtlich justiziabel. Grundlage für eine Ein-
ordnung als politisches Verfahren 1ST ach der MRK deren Art
Dieser SagQL, A4Ss die ach der „Konvention zulässigen Einschränkungen
der ZCENANNLEN Rechte un Freiheiten 1Ur den vorgesehenen
Zwecken erfolgen“ dürfen Andere, politische Zwecke, dürfen nıiıcht
FFreiheitsentzug der anderen Rechtsverstößen führen Der GMR
hatte die Verletzung VO Art 18 EMRK zuletzt 1m Fall Chodorkowskij
als „sehr schweren Vorwurf“ bezeichnet. Dort argumentierte das (5e-
richt, CS sSe1 häufig nıcht auszuschliefßen, 4SS Mitgliedsstaaten 1m Einzel-
$all bei den Einschränkungen VO Freiheiten andere Tiele verfolgten, als
S1e angeben. Aufgrund der Schwierigkeit, den tatsächlichen Grund ot-
tenzulegen, musse eine Verletzung VO Art 18 MRK besonders ach-
gewlesen werden. Insotern wurde eiıne Verletzung VO Art 15 EMRK
bisher 1ın 1Ur sehr wenıgen Fällen testgestellt. Bejaht wurde sS1e 1im
Fall „Gusinski] . Hiıer o1ng AaUsSs einem dem Gericht vorliegenden Briet
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hervor, A4SsSs eine Verhaftung 1Ur angeordnet wurde, den Unterneh-
LHGI: Gusinskij aZıl bringen, se1in Medienunternehmen den Staat
verkauten. Im Fall VO Michail Chodorkowskij aber, einem Verfahren,
das VO zahlreichen Beobachtern 1MmM In- und Ausland als politisch einge-stuft wurde, hatte der GMR die Verletzung VO Art 18 MRK abge-
lehnt, weil eın entsprechender eindeutiger Nachweis fehlte.

Wiährend der GMR aufgrund der hohen Beweislast 1L1UTr selten Fälle
VO  aD} politischer Inhaftierung bejaht, hat sich die Parlamentarische Ver-
sammlung des Kuroparats iımmer wieder der Debatte ANSCHOMMCN und
sich 1mM Jahr 2012 erNeHTt auft eine Definition des politischen Gefangenen
geein1gt. Politischer Gefangener 1St danach derjenige, dessen Verurtei-
lung eine 1n der MRK geschützte Freiheit W1e€e die Meinungsfrei-
heit, die Gewissensfreiheit, die Versammlungs- der Vereinigungsfrei-elt verstö(ßit, allein auf politischen Gründen beruht, die Haftdauer A4US

politischen Gründen unverhältnismäfßig lang 1st, die Haftrt AaUuUs politischenGründen diskriminierend ausgestaltet 1St der die Haft AUS politischen
Gründen 1n einem untairen Vertahren angeordnet wurde. Allerdings 1St
auch diese Definition für die Praxis am hilfreich, weil 1er politische
Motive bei der Verurteilung bewiesen werden mussen. Dies gestaltet sich
gerade 1mM russischen Strafprozess als besonders schwierig. So sind zahl-
reiche Normen des Stratgesetzbuches eEeXtIrem unbestimmt tormuliert.
Gleichzeitig wurden die Strattatbestände 1n der Vergangenheit durch
die Rechtsprechung un die Rechtswissenschaft aum konkretisiert. So
oibt 6S hinsichtlich der einzelnen Strattatbestände weder ein gesichertes
„case-law“, also früher entschiedene Fälle, denen sich ein Richter
Orlıentieren I1USS, och eiıne rechtswissenschaftliche Dogmatik be-
stimmten Fallgruppen, die in Kommentaren nachzulesen ware. Der
Richter hat insotfern aum Anhaltspunkte, WCNN die Frage ent-
scheiden I1NUSS, ob eın Punkgebet 1n einer Kirche, W1€e VO der Band
„PUsSV Kiot“ vorgetragen, den Strattatbestand des Rowdytumsfassen ist.10 Der Spielraum des Richters 1Sst also sehr orofß. Gäbe s LLUr

CHS UumMgrenNzZtLe Möglichkeiten entscheiden, ware einfacher, davon
abweichende Entscheidungen als „politisch“ inzuordnen.

Vgl dazu Caroline VO Gall Vorerst gescheitert. „Pussy Riot“ und der Rechtsstaat 1n
Russland. In: Russland-Analysen, Nr 246 VO9 DA
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Begnadigungen und Amnestien

Umfangreich erd 1n Russland VO den Instrumenten der Begnadigung
und der Amunestie Gebrauch gemacht. Amnestien fallen ach Art 103
Abs Verfassung 1in die Zuständigkeit der Duma. Die Duma hat 1in der
Vergangenheit fast jahrlich Amnestien VO orößerem Umfang 11-
lasst. Bei der Maı 228810 bewilligten Ämununestie wurdene
Menschen AaUS der Haftrt entlassen. Die letzte grofße AÄAmununestie wurde A4US
Anlass des Jahrestages des In-
Kraft-Tretens der Verfassung 1m De- Hınter der en Zahl VOr) Amnestien
zember 2013 verabschiedet. Hınter stehen Draktische rwäagungen
den Amnestien stehen vermutlich
pragmatische Erwägungen, da Unterbringung un!: Krankenversorgung

für den Staat selen. Außerdem 29808l die Russische Föderation
durch die Amnestien internationalen Druck hinsichtlich der Belegungs-
dichte der Gefängnisse 1bbauen.

Art der Verfassung oibt dem Präsidenten das Recht, Begnadigun-
CIl auszusprechen. ach Art StiG B 1St 1eS$s 1LL1UTr für Einzelpersonen
möglich und oilt 1n der russischen rechtswissenschaftlichen Literatur als
39  kt der Barmherzigkeit“ 18Bar Ausdruck des Prinzips des Humanismus
1m russischen Strafvollzug. SO ertreulich AÄmnestien un Begnadigungen
angesichts der hohen Anzahl rechtsstaatswidriger Verurteilungen auch
se1ın mogen, wen1g stärken QIE allerdings den Gedanken einer rechts-
staatskontormen unabhängigen Justiz.

Ausblick
Die ber mehrere Jahre hinweg hohe Zahl erfolgreicher Beschwerden
russischer Strafgefangener VOTLI dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte ze19t,; A4aSsSs eine Reform des russischen Strafvollzugs mıiıt dem
Ziel, internationale Mindeststandards uUumzZzusetzen, 1ın den etzten ehn
Jahren nicht gelungen 1St Gegenüber dem Europarat hat die Russische
Föderation 2012 auft Schritte ZUur Lösung der Probleme hingewie-
SC  = SO ertreulich diese Ankündigungen sind, scheint 6S doch wen1g
hilfreich, WCNN die Mafß$nahmen be] einer Verbesserung der tatsächlichen
Verhältnisse stehen lieben. Eın wirkungsvoller Schutz der Rechtsstel-
lung der Verurteilten insbesondere Vollzugswillkür scheint
erst ann gegeben, WECNN eiıne unabhängige Justiz entsteht, die jede orm
VO Beschwerden autfarbeitet.
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